




EUUNO & Europarat

11. Mai – Ministerkomitee des Europäischen Rates veröf-
fentlicht eine Empfehlung zur Ausbildungs-Charta des 

Europarates über demokratische Staatsbürgerschaft und 
Menschenrechte

20. Mai – EGMR entscheidet im Fall Kiss gegen Ungarn 
über das Wahlrecht der Personen, die unter Vormundschaft 

aufgrund einer psychischen Erkrankung stehen

4. Juni – Europäische Kommission für Demokratie durch 
Recht (die „Venedig-Kommission“, gegründet 1990, ist 

ein beratendes Organ des Europarates) veröffentlicht 
Kommentare zu den Empfehlungen betreffend „Gleicher 

Zugang zu lokalen und regionalen Wahlen“

21. Oktober –Venedig-Kommission veröffentlicht 
Erklärung zur Auslegung des Kodex für gute Wahlprakti-

ken, betreffend Personen mit Behinderungen
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27. Oktober – Europäische Kommission verabschiedet 
Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010, begleitet von 
Berichten über Fortschritte auf dem Weg zu einer effek-
tiven Unionsbürgerschaft 2007–2010 und zu den Wahlen 
zum Europaparlament 2009

Anfang 2011 – EU verabschiedet Verordnung zur 
Bürgerinitiative (14. Februar 2011)

31. März – Europäische Kommission schlägt Verordnung 
über die Bürgerinitiative vor, die Anfang 2011 vom Rat 
verabschiedet werden soll
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DiesesKapitelzeigt,wiesichhinsichtlichderEU-Bürgerbe-
teiligungPolitikundPraxisderEuropäischenUnion(EU)
undihrerMitgliedstaatenentwickelten.DadieFRAsolche
EntwicklungenzumerstenMalschildert,istdiesesKapitel
AusgangspunktfürkünftigetrendorientierteBetrachtungen.
DasKapitelbeginntmiteinemÜberblickdarüber,wiees
derzeitumdieTeilnahmevonEU-Ausländernanpolitischen
Wahlenbestelltist.1Danachuntersuchtes,unterwelchen
UmständendasWahlrechtimZusammenhangmiteiner
Behinderungeingeschränktwurde.DasKapitelschließt
mitÜberlegungenzuverschiedenenFormenderpartizipa-
tivenDemokratieunterbesondererBerücksichtigungder
EuropäischenBürgerinitiative.

7.1.   Teilnahme von EU-
Ausländern an Wahlen

7.1.1. Das Recht auf Teilnahme an Wahlen

Gemäß Artikel 22 des Vertrags über die Arbeitsweise
derEuropäischenUnion(AEUV)besitzt jederEU-Bürger
mitWohnsitzineinemanderenMitgliedstaatalsseinem
Herkunftsmitgliedstaat bei Kommunalwahlen und bei
WahlenzumEuropäischenParlamentdasRecht,zuwählen

1 Artikel39und40derChartaderGrundrechtederEuropäischenUnion.

Beteiligung der EU-Bürger  
an der demokratischen  
Funktionsweise der Union

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und die nunmehr rechts verbindliche Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union führten dazu, dass Fragen zur Beteiligung der EU-Bürger an der demokratischen Funktionsweise 
der EU jetzt nachdrücklicher gestellt werden. Nach dem richtungsweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte zum Wahlrecht wird dieser Rechtsbereich entscheidend dazu beitragen, die politische 
Beteiligung der EU-Bürger zu sichern. Im Jahr 2010 wurde auch die Europäische Bürgerinitiative intensiv 
diskutiert, die ein neues und potenziell sehr wirksames Instrument für die Beteiligung der Bürger auf EU-Ebene 
darstellt. Obwohl es noch zu früh ist, die Auswirkungen dieses Instruments in ihrer Gesamtheit einzuschätzen, 
lasst sich bereits jetzt sagen, dass die Bürgerinitiative das Potential hat, den EU-Bürgern wichtige Themen der 
europäischen Integration näher zu bringen.

7

WichtigeEntwicklungenimBereich
demokratischerBeteiligung:

• AufgrundderniedrigenWahlbeteiligungvonStaatsangehörigen
andererEU-Mitgliedstaatenwurdeangedacht,dasVerfahrenfür
dieTeilnahmevonEU-BürgernanKommunal-undEuropawahlen
zureformieren.

• DerEuropäischeGerichtshoffürMenschenrechte(EGMR)
entwickelteseineRechtsprechungzumRechtauffreieWahlen
(Artikel3des1.ZusatzprotokollszurEMRK)weiter.

• Ende2011wurdepolitscherKonsensimZusammenhangmitder
VerordnungüberdieBürgerinitiativeerreicht.DieVerordnung
wurdeam16.Februar2011formellangenommenundkommt
ab1.April2012zurAnwendung.

(aktivesWahlrecht)undgewählt zuwerden (passives
Wahlrecht).DieseRechtesindauchinArtikel39und40der
Grundrechte-Chartaverankert.DieEinzelheitenderAusü-
bungdieserRechtewerdendurchSekundärrechtgeregelt.2

2 Richtlinie94/80/EGdesRates,ABl.1994L368,S.34undRichtlinie
93/109/EGdesRates,ABl.1993L329,S.38.
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7.1.2.  Teilnahme an Europawahlen: 
Probleme und Reformen

NachAuskunftderEuropäischenKommissionistdieBetei-
ligungandenEuropawahlenseitdererstenDirektwahlim
Jahr1979stetigzurückgegangen.2009betrugdieWahlbe-
teiligungnurnoch43%.3DieserTrendhatwohlnichtsmit
derMobilitätvonEU-Bürgernzutun–vielmehrzeigendie
Zahlen,dassgeradeBürger,dieihrWohnsitzlandgewech-
selthaben,sichvermehrtimMitgliedstaatihresWohnsit-
zesindieWahlregisterfürdieEU-Wahleneintragenlassen.
DerAnteilvonsolchenEU-Ausländern,diesichinihrem
WohnsitzlandzurWahleingetragenhatten,erreichte2009
11,6%(gegenüber5,9%imJahr1994).Wegenfehlender
DatenkonntedieKommissiondieLageabernichtfüralle27
Mitgliedstaatenprüfen.InformationenderFRAbestätigen
denMangelanverfügbarenDaten:VieleMitgliedstaaten
führtenkeineStatistiküberdieZahldereingetragenenEU-
Ausländer,undnurwenigeEU-Mitgliedstaatenerfassten,
wievieleEU-AusländerandenEuropawahlentatsächlich
teilnahmen.SogabenbeidenletztenWahlenzumEuropäis-
chenParlamentimJahr2009beispielsweiseinZypernvon
6458eingetragenenEU-Ausländern3392ihreStimme,
ab4währenddiesinFinnlandvon6211eingetragenen
Wählernnur2231taten.5

InihremBerichtüberdieUnionsbürgerschaft20106stellte
dieEuropäischeKommissionfest,dassEU-Bürger,diein
einemanderenMitgliedstaatalsdemihrerStaatsbürgers-
chaftleben,beiEuropawahlenProblemehaben,ihraktives
undpassivesWahlrechtauszuüben.Sokannz.B.diefrühe
VeröffentlichungvonWahlergebnissenproblematischsein,
dasiedieineinemanderenMitgliedstaatnochlaufende
Wahlmöglicherweisebeeinflusst(wieindenNiederlan-
dengeschehen).EinweitereswichtigesProblemist,dass
InformationenzurgenauerenAusgestaltungdesWahlrechts,
wieetwazurEintragungindasWählerverzeichnisoderzu
denBedingungenfürdaspassiveWahlrechtfehlen.Die
EuropäischeKommissionprüftderzeitdieLageindenLän-
dern,indenendieseProblemeauftraten,undfordertedie
EU-Mitgliedstaatenauf,einigedieserProblemezubeheben.
AußerdemschlägtdieKommissionaufEU-EbeneReformen
vor,umdiepolitischeBeteiligungderEU-Bürgerzustärken.

Am20.April2010veröffentlichtedieEuropäischeKom-
missionihrenAktionsplanzurUmsetzungdesStockholmer
Programms.7Für2011–2012kündigtsiedarineinenLegis-
lativvorschlagzurÄnderungderRichtlinie93/109/EGüber
dieEuropawahlenan.AußerdemsiehtderAktionsplanvor,
bis2012einenBerichtdarüberzuveröffentlichen,wiedie
einzelnenMitgliedstaatendieEuropawahlendurchführen.

3 EuropäischeKommission(2010a).
4 InformationenvonderWahldienstdeszyprischenInnenministerium.
5 StatisticsFinland,abrufbarunter:www.stat.fi/til/evaa/kas_en.html.
6 EuropäischeKommission(2010b).
7 EuropäischeKommission(2010c).

ImJahr2010legtezudemderAusschussfürkonstitutio-
nelleFragendesEuropäischenParlamentsseinenBericht-
sentwurfübereineWahlreformaufEU-Ebenevor(Änderung
desAktsvon1976zudenWahlenderAbgeordnetendes
EuropäischenParlaments).8EinerderVorschlägesiehtvor,
dieZahlderAbgeordnetendesEuropäischenParlaments
um25Abgeordnetezuerhöhen.DieseAbgeordnetenwür-
denauseinemEU-weitenWahlkreisgewählt.DesWeiteren
wirdvorgeschlagen,einegesamteuropäischeWahllisteein-
zuführen,dieausKandidatenausmindestenseinemDrit-
telderMitgliedstaatenbestehensoll.JederWählerkönnte
danneineStimmefürdiejeweiligenationaleoderregio-
naleListeundeinefürdenneugeschaffenenEU-Wahlkreis
abgeben.DerBerichtschlägtweitervor,eineWahlbehörde
aufEU-Ebeneeinzurichten,diedafürzuständigwäre,die
ordnungsgemäßeDurchführungderWahlenzuregeln.Der
BerichtsentwurfsollteimFrühjahr2011imAusschussein-
gehenddiskutiertwerden.

7.1.3. Teilnahme an Kommunalwahlen

NachdemAktionsplanzumStockholmerProgrammsollbis
2011einzweiterBerichtüberdieUmsetzungderRats-
richtlinie94/80/EGveröffentlichtwerden.DieseRichtlinie
regeltdieAusübungdesaktivenundpassivenkommunalen
WahlrechtsfürEU-Bürger,dieineinemanderenMitglieds-
taatalsdem ihrer Staatsbürgerschaft leben.Ohnedie
Wahlordnungenzuharmonisieren,solldieRichtliniediesen
EU-Bürgern,dieTeilnahmeanKommunalwahlenerleichtern.
DaswichtigsteElementderRichtlinieistdieAbschaffung
dervormalsweitverbreitetenWahlvoraussetzung,Staat-
sangehörigerdesjeweiligenStaateszusein.2002kam
dieEuropäischeKommissioninihremerstenBerichtüber
dieAnwendungderRichtliniezudemErgebnis,dassdie
RichtliniemitwenigenAusnahmenerfolgreichumgesetzt
wurde.9DennochbliebderAnteilvonEU-Ausländern,die
tatsächlichanKommunalwahlenteilnahmen,ehergering.

DieFRAhatuntersucht, inwieweitMitgliedstaaten,EU-
AusländerndieTeilnahmeanregionalenodernationalen
WahlenoderinnationalenBürgerinitiativengestatten.Nach
deneingegangenenInformationenscheintdiesnichtder
Fallzusein.EineAusnahmebildetSlowenien,daEU-Aus-
länderdortuntergewissenUmständenandenWahlen
zumNationalrat(derzweitenKammerdesParlaments)
teilnehmenkönnen.ImNationalratsinddieSozialpartner,
Freiberufler,aberauchnichtwirtschaftlicheBereicheund
lokaleInteressenvertreten:GehörteinEU-Ausländermit
WohnsitzinSlowenienzueinerdieserGruppen,erhälter
dasaktiveunddaspassiveWahlrecht.BritischeBürgermit
WohnsitzinIrlandkönnenandenallgemeinenirischen
Wahlenteilnehmen,denPräsidentendürfenabernurirische
Bürgerwählen.

Zubeachtenist,dasses–ähnlichwiebeidenEuropa-
wahlen–kaumDatenzurtatsächlichenWahlbeteiligung

8 EuropäischesParlament(2010a).
9 EuropäischeKommission(2002).
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7.2.   Einschränkung des 
Wahlrechts im Falle einer 
Behinderung

ImFallAlajos Kiss gegen Ungarn12gingesumdasaktive
WahlrechteinesBürgersinUngarn.DerEGMRstelltefest,
dassdieautomatischeAberkennungdesWahlrechteseines
wegenpsychischerGesundheitsproblemeunterSachwal-
terschaftgestelltenMenschen,einenVerstoßgegenArti-
kel3des1.ZusatzprotokollszurEMRKdarstellt.Nachder
ungarischenVerfassungbesitzteinunterSachwalterschaft
gestellterMenschkeinWahlrecht.NachdembeimKläger
einepsychischeErkrankungdiagnostiziertwordenwar,
wurdeerunterteilweiseSachwalterschaftgestellt.Später
erfuhrer,dassseinNameausdemWahlregistergestrichen
wordenwarunderandenParlamentswahlenvon2006
nichtteilnehmenkonnte.DerEGMRverwarfeinabsolutes
Wahlverbot für Personenunterpartieller Sachwalters-
chaft,dasderentatsächlichesUrteilsvermögengarnichtin
Betrachtzieht.DerEGMRstelltefest,„dassdieBehandlung
vonPersonenmitgeistigerBehinderungundMenschenmit
psychischenProblemenalseinheitlicheKlasseeineproble-
matischeKlassifizierungdarstelltunddassdieBeschneidung
ihrerRechteeinerstrengenPrüfungunterliegenmuss“.13
DerEGMRkamzudemSchluss,dassnureinegerichtliche
EinzelfallprüfungeineEinschränkungdesWahlrechtsdes
Beschwerdeführersrechtfertigenkann.

DerletzteFRA-Jahresberichthattebereitskritisiert,dassbei
denEuropawahlenWahllokalefürMenschenmitBehinde-
rungenschlechtzugänglichwaren.14EineneuereUntersu-
chungzurZugänglichkeitderWahllokaleinPolenergab,dass

12 EGMR,Alajos Kiss gegen Ungarn,Nr.38832/06,20.Mai2010.
DasUrteilistimBerichtderAgenturderEuropäischenUnion
fürGrundrechte(FRA)(2010a)durchgehendanalysiert.Eine
BeschreibungderFRA-ProjektimBereichBehinderungistabrufbar
unter:http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/
proj_disability_en.htm.

13 EGMR,Alajos Kiss gegen Ungarn, Ibid.,Absatz44.
14 FRA(2010b)Annual Report 2010,Kapitel8.

vonEU-Ausländerngibt.DatenzurZahlderalsWählereinge-
tragenenEU-Ausländersindverfügbarundwurdenvonder
KommissioninihrembereitserwähntenBerichtüberKom-
munalwahlenundinihremBerichtübereuropäischeWahlen
ausdemJahr2010veröffentlicht.10Allerdingserhebennur
wenigeMitgliedstaatenDatenzurZahlderEU-Ausländer,
diedannauchtatsächlichanKommunalwahlenteilnehmen.
ImVereinigten Königreichbeispielsweisezeigendievom
nationalenStatistikamtzusammengestelltenDaten,dass
am1.Dezember2008von2115000imVereinigtenKöni-
greichlebendenEU-Bürger953339zurWahlimVereinigten
Königreicheingetragenwaren;dieentsprechendeZahlfür
den1.Dezember2009beläuftsichauf955844Wahlbe-
rechtigtevon2183000EU-Bürgerninsgesamt.Für2010
sindnochkeineStatistikenverfügbar.DieWahlbeteiligung
derEU-BürgermitbritischemWohnsitzlag2008bei44%
und2009bei45%.11

ImBerichtszeitraumentwickeltederEGMRseineRechtspre-
chungzumRechtauffreieWahlen(Artikel3des1.Zusatz-
protokollszurEMRK)durchzehneinschlägigeUrteileweiter.
FünfdieserFällebetreffenEU-Mitgliedstaaten:Griechen-
land, Österreich, Rumänien, Ungarn und das Vereinigte 
Königreich. IndiesenFällengingesumdasRecht,zu
wählen(aktivesWahlrecht)undgewähltzuwerden(pas-
sivesWahlrecht).Siesindbesonderswichtig,weilsiesich
mitEinschränkungendesWahlrechtsbefassenunddamit
wahrscheinlichdieInterpretationjenerRechtsgrundlagen
beeinflussenwerden, diedasRechtderUnionsbürger
aufTeilnahmeanKommunal-undEuropawahlenregeln.
Der nächste Abschnitt behandelt eine besondere Art
vonEinschränkung.

10 EuropäischeKommission(2010a).
11 VereinigtesKönigreich/TheOfficeforNationalStatistics(ONS).

DieZahlenberuhenaufSchätzungenundsinddurchdiejährliche
Volkszählung,bestehendausderArbeitskräfteerhebungerhöhtdurch
verschiedeneProben,ermittelt.DieZahlensindfürdenZeitraumvon
JanuarbisDezemberjedesJahres.

Das Recht auf politische Teilhabe von Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen und von Menschen mit geistiger Behinderung

DieFRAveröffentlichte2010einenBerichtüberdasRechtvonMenschenmitpsychischenGesundheitsproblemenund
MenschenmitgeistigerBehinderungaufpolitischeTeilhabe.DerBerichtstelltdieinternationalenundeuropäischen
StandardsindiesemBereichvorundenthältvergleichenderechtlicheAnalysenderLageindenEU-Mitgliedstaaten.
WiederBerichtaufzeigt,wirdMenschenmitBehinderungen,dieihreRechtsfähigkeitverlorenhaben,inderMehrheit
derMitgliedstaatenauchdasWahlrechtentzogen.AngesichtsdieserErgebnissestelltsichdieFrage,inwieferndiese
SituationmitArtikel29derKonventionderVereintenNationen(United Nations,UNO)überdieRechtevonMenschen
mitBehinderungeninEinklangsteht.

FRA (2010)DasRechtvonMenschenmitpsychischenGesundheitsproblemenundMenschenmitgeistigerBehinderungaufpolitischeTeilhabe,
abrufbar unter: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-vote-disability_DE.pdf

aKTIVITÄT DER FRa

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
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derSchutzdesWahlrechtsnochverbesserungswürdigist:
NachdemRechtsaktzurWahldesPräsidentenderRepublik
Polen(indergeändertenFassungvom19.November2009)
könnenMenschenmitBehinderungeneineanderePerson
bevollmächtigen,wenndieseimselbenOrtlebtundim
Wählerverzeichniseingetragenist.EineUntersuchungdes
polnischenBürgerbeauftragtenmachteaberdeutlich,dass
MenschenmitBehinderungenweiterhinProblemehaben
zuwählen.DerpolnischeBürgerbeauftragteinspiziertefast
100angeblichbarrierefreieWahllokale.Dabeizeigtesich,
dassnahezueinDrittelvonihnenaufRollstuhlfahrernicht
eingerichtetwar.

Bei ihrenAktivitätenimBereichBehinderungarbeitete
dieFRAengmitdemKoordinierungsforumdesEuroparat-
Aktionsplans2006–2015fürbehinderteMenschen(CAH-
PAH)zusammen.DerCAHPAHwilldieBürgerrechtevon
MenschenmitBehinderungenstärken.Die„Europäische
KommissionfürDemokratiedurchRecht“(„Venedig-Kom-
mission“)verabschiedeteeineErklärungzurAuslegungdes
VerhaltenskodexesfürdieBeteiligungvonMenschenmit
BehinderungenanWahlen.15

7.3.   Die Europäische 
Bürgerinitiative

MitdemVertragvonLissabon16kameserstmalsimProzess
derEuropäischenIntegrationzurVerankerungdirektdemo-
kratischerElementeaufEU-Ebene.DieEuropäischeBürgeri-
nitiativehatihreWurzelindenErfahrungeneinigerweniger
EU-Mitgliedstaaten.ZunächstsetztensichÖsterreichund
ItalieninVerhandlungenüberdenVertragvonAmsterdam
fürsieein;dannerschiensieimProjektdesVertragsüber
eineVerfassungfürEuropaundistnunimVertragüberdie
EuropäischeUnion(EUV)verankert.

Artikel11EUVerkenntdenMehrwertderpartizipativen
Demokratieausdrücklichan.DieBürgerbeteiligungwirdauf
zweierleiArtvorgesehen:Zumeinengibtesden„öffent-
lichenAustausch“,den„Dialogmitdenrepräsentativen
VerbändenundderZivilgesellschaft“unddie„Anhörun-

15 EuropäischeKommissionfürDemokratiedurchRecht(„Venedig
Kommission“)(2010).

16 SiehedeneinzigenErwägungsgrund,demnachdurchdenLissaboner
Vertragunteranderem„diedemokratischeLegitimitätderUnion
erhöht“werdensoll.

gen“(gemäßArtikel11Absatz1bis3EUV).DieZahlder
Anhörungennimmtzu:2009führtedieEuropäischeKom-
mission68Anhörungendurch,17vondenensichzweimit
denGrundrechtenundFragenderJustizbefassten.182010
leitetedieEuropäischeKommission95Anhörungenein,
vondenensiebendieGrundrechteundFragenderJustiz
betrafen.ZumanderensiehtArtikel11Absatz4EUVdie
EuropäischeBürgerinitiativevor.Sieisteinquasidirektde-
mokratischesInstrument,dasindasansonstennurindirekt
demokratischlegitimierteSystemderEUeingeführtwird
unddiesessomitergänzt.19

InArtikel11Absatz4EUVheißtes:„Unionsbürgerinnen
undUnionsbürger,derenAnzahlmindestenseineMillion
betragenundbeidenenessichumStaatsangehörigeeiner
erheblichenAnzahlvonMitgliedstaatenhandelnmuss,kön-
nendieInitiativeergreifenunddieEuropäischeKommission
auffordern,imRahmenihrerBefugnissegeeigneteVors-
chlägezuThemenzuunterbreiten,zudenenesnachAnsicht
jenerBürgerinnenundBürgereinesRechtsaktsderUnion
bedarf,umdieVerträgeumzusetzen“.NachArtikel24AEUV
legendasEuropäischeParlamentundderRatdieVerfahren
undBedingungenfest,diefüreinesolcheBürgerinitiative
gelten:InsbesondereistinderentsprechendenVerordnung
zuregeln,ausmindestenswievielenMitgliedstaatendiese
BürgerinnenundBürgerkommenmüssen.

DerAktionsplanzurUmsetzungdesStockholmerProgramms
forderte,dassdieseVerordnungbisEnde2010zuerlassen
sei.20ImNovember2009veröffentlichtedieEuropäische
KommissioneinGrünbuchzurEuropäischenBürgerinitia-
tive,dasalsHintergrunddokumentfürdievom11.Novem-
ber2009bis31.Januar2010durchgeführteöffentliche
Konsultationdiente.21NacheineröffentlichenAnhörung
am22.Februar201022unterbreitetedieEuropäischeKom-
missiondemEuropäischenParlamentunddemRatder
EuropäischenUnionam31.März2010einenVorschlagfür
eineVerordnungzurBürgerinitiative.23Am14.Juni2010
einigte sichderRataufdenVerordnungsentwurf,und
am15.Dezember2010bzw.am14.Februar2011wurde
dieVerordnungvomEuropäischenParlamentbzw.vom
Raterlassen.24

NachderVerordnungsindfüreineEuropäischeBürgeri-
nitiativeeineMillionUnterschriftenerforderlich,dieaus
mindestenseinemViertelallerEU-Mitgliedstaatenstammen

17 Siehewww.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_en.htm.
18 Siehewww.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/

news_consulting_public_en.htm.
19 EuropäischerWirtschafts-undSozialausschuss(2010).
20 EuropäischeKommission(2010c),S.17.
21 EuropäischeKommission(2009a).AllerelevantenDokumente

sindabrufbaraufderWebsitederEuropäischeKommissionunter:
www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/
index_en.htm.

22 EuropäischeKommission(2010e).
23 EuropäischeKommission(2010e).SieheauchEuropäischer

Wirtschafts-undSozialausschuss(2010),AusschussderRegionen
(2010)undEuropäischerDatenschutzbeauftragter(2010).

24 Verordnung(EU)Nr.211/2011desEuropäischenParlamentsunddes
Rates,ABl.2011L65/1.

„[…] in den derzeit in ganz Europa geführten Debatten 
über ein demokratisches Defizit der Institutionen und über 
das wachsende Interesse der demokratischen Gesellschaft 
und der Bürger, an den demokratischen Abläufen stärker 
beteiligt zu sein, gilt die legislative Bürgerinitiative 
zunehmend als angemessene Korrektur der unvermeidlichen 
Unvollkommenheiten einer indirekten Demokratie.“

Venedig-Kommission (2008a), Absatz 80

www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_en.htm
www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
www.ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
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müssen.EinesolcheBürgerinitiativedarfnurvonEU-Bür-
gernunterzeichnetwerden.DieOrganisatorenderInitiative
bildeneinenBürgerausschuss,dermitmindestenssieben
Personenbesetztist,dieihrenWohnsitzinsiebenverschie-
denenEU-Mitgliedstaatenhaben.FürjedenMitgliedstaatist
eineMindestzahlvonUnterzeichnernvorgesehen.25Binnen
zweiMonatennachEingangderInitiativewirddieseregis-
triert,nachdemdieEuropäischeKommissionsieaufvier
Zulässigkeitsbedingungengeprüfthat(Artikel4Absatz2
derVerordnung).NachderRegistrierungkönnenfüreinen
ZeitraumvonzwölfMonatenUnterstützungsbekundungen
gesammeltwerden(Artikel5Absatz5derVerordnung),
wahlweiseinPapier-oderinelektronischerForm.Fürdie
Online-BekundungenmussdieKommissiondenOrgani-
satorenangemesseneSoftwarekostenfreizurVerfügung
stellen(Artikel6Absatz2derVerordnung).DieOrganisa-
torensinddafürverantwortlich,dassdieBedingungenfür
dieSammlungvonUnterstützungsbekundungeneingehal-
tenwerden(Artikel5Absatz1derVerordnung),während
dieEU-Mitgliedstaaten„angemesseneÜberprüfungen“der
gesammeltenUnterschriftendurchführenmüssen(Artikel8
Absatz2derVerordnung).NachSammlungdererforder-
lichenUnterschriftenmussdieKommissioninnerhalbvon
dreiMonateneineMitteilungmiteinererstenBewertung
derInitiativeerarbeiten.DannveranstaltenKommission
undEuropäischesParlamentgemeinsameineöffentliche
Anhörung,undinnerhalbvoneinemJahroderimnächsten
ArbeitsprogrammsollteeinLegislativvorschlagvorgelegt
werden.DreiJahrenachdemInkrafttretenderVerordnung
wirddieKommissiondemEuropäischenParlamentunddem
RateinenerstenUmsetzungsberichtvorlegen.

OhnedenErlassderVerordnungabzuwarten,erklärtendie
Nichtregierungsorganisationen(non-governmental orga-
nisations,NGOs)GreenpeaceundAvaazam6.Oktober,sie
hättenbereitseineMillionUnterschriftenfüreinEuropafrei
vongentechnischverändertenOrganismengesammelt.Die
KampagnewarimMärz2010begonnenworden,nachdem
dieEuropäischeKommissionmitgeteilthatte,denAnbau
einervonBASFeingeführtengentechnischverändertenKar-
toffelsortezulassenzuwollen,wasderBeendigungdes
seit1998eingehaltenenDe-facto-Moratoriumgleichkam.26
DadieVerordnungzudiesemZeitpunktabernochnichtin
Kraftgetretenwar,konntedieKampagnenichtzurersten
EuropäischenBürgerinitiativewerden.

25 SieheAnhangIderVerordnung.DieerforderlicheMindestzahl
entsprichtderAnzahldergewähltenAbgeordneteneines
MitgliedstaatesimEuropäischenParlamentmultipliziertmit750.

26 AgenceFrance-Presse(2010).

Ausblick
DieregeTeilnahmevonEU-AusländernanKommunal-und
EuropawahlenisteinwichtigerSchritthinzueinerbreitvers-
tandenenUnionsbürgerschaft.DieEuropäischeKommission
verwiesaufUnzulänglichkeitenbeiderBeteiligunganden
Europawahlen.DieseMängelsolltenindenkommenden
JahrenundnochvordennächstenWahlenbehobenwer-
den,undzwarimZusammenspielmiteinerambitionierten
ReformdesWahlrechtszumEuropäischenParlament.Auf
kommunalerEbenebleibtdiegeringeWahlbeteiligungvon
EU-AusländerneinProblem,dasnochgelöstwerdenmuss,
umdieindereinschlägigenRichtlinieundinArtikel40der
Grundrechte-ChartaverankertenRechtezuverwirklichen.

Durchdie imBerichtszeitraumeingeführteEuropäische
BürgerinitiativehabenEU-BürgererheblichbessereChan-
cen,sichanderdemokratischenFunktionsweisederUnion
zubeteiligen.DieBedeutungdiesesneuen,quasidirektde-
mokratischenInstrumentssolltenichtunterschätztwerden.
NachdemdieentsprechendeVerordnungjetztinKraftist,
müssendieEU-MitgliedstaatennunaufnationalerEbene
StrukturenfürdieSammlungdereinenMillionUnterschrif-
tenschaffen,diefürdenStarteinerBürgerinitiativeerfor-
derlichsind.Nochisteszufrühumzubewerten,welche
AuswirkungendiesesneueInstrumenthabenwird.Unzwei-
felhaftistaber,dassdieBürgerinitiativedazubeitragen
wird,EU-BürgermitwichtigenFragendereuropäischen
Integrationvertrauterzumachen.

„Heute sind wir einen Schritt vorangekommen, um dem Geist 
des Vertrags von Lissabon Leben einzuhauchen und eine 
EU für Bürger zu schaffen, die auf Mitwirkung, Teilhabe und 
Transparenz beruht.“

Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments
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